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RS OGH 1981/7/2 7Ob615/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.07.1981

Norm

ABGB §608

ABGB §707 ff

AußStrG §125 A

Rechtssatz

Im Falle einer 4deikommissarischen Substitution darf die Übertragung des Eigentums nicht durchgeführt werden,

wenn nicht nachgewiesen ist, daß der Vorerbe seine Verp8ichtung aus der 4deikommissarischen Substitution bereits

vollständig erfüllt hat oder daß alle Nacherben der beantragten Grundbuchseintragung zustimmen.
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